
Wie schreitet die Umsetzung der neuen Vorgaben der
niedersächsischen Gemeindeordnung voran?

Die Berichtspflicht über die Maßnahmen der Gemeinden, Städte und Landkreise zur Umsetzung der
Gleichstellung ist in den neuen Paragraphen NGO 5a / NLO 4a festgeschrieben. Bürgermeisterin oder
Bürgermeister und die Gleichstellungsbeauftragte sind gemeinsam dazu verpflichtet, über die
Maßnahmen zur Gleichstellung für die vergangenen drei Jahre dem Rat Auskunft zu geben. (s. Gesetz
zur Änderung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts und anderer Gesetze vom 22. 4. 05)

In der Antwort der Frau Ministerin Ross-Luttmann auf meine kleine mündliche Anfrage "Frauenpolitik im
Sinkflug" vom 24. 2. 06 ist nachzulesen, dass "nach Ablauf von 3 Jahren nach In-Kraft-Treten des
Gesetzes die Auswirkungen gemäß Artikel 7 des Gesetzes zur Änderung des niedersächsischen
Kommunalverfassungsrechts und anderer Gesetze bilanziert werden." Und weiter: "Die Landesregierung
hat dem Landtag einen Bericht über die Auswirkungen der entsprechenden Regelungen zur Beratung
vorzulegen."

Ich frage die Landesregierung:

• 1.Gibt es eine zeitliche Vorgabe, bis wann die Hauptverwaltungsbeamten und
Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen den jeweiligen Räten ihren Bericht vorgelegt haben
müssen?

• 2.Welche Interventionen sieht die Landesregierung vor, falls die Kommunen der Berichtspflicht nicht
nachkommen, bzw. gibt es im Falle einer unterlassenen Berichtserstattung Sanktionen von Seiten der
Landesregierung?

• 3.Auf welcher Grundlage werden die Auswirkungen der Änderungen der NGO / NLO wie angekündigt
bilanziert und dem Landtag zugeleitet?
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Landesregierung bekräftigt Berichtspflicht der Kommunen
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